
UMSATZSTEUERLICHE AUSWIRKUNGEN 
BEIM CROSS-BORDER FULFILLMENT

Wenn Du Waren in einem anderen EU-Land als in dem Land, in dem Du Deinen Firmensitz hast (wo 
Dein Unternehmen registriert ist), lagerst, müssen grenzüberschreitende Warenbewegungen in das La-
ger (sogenannte innergemeinschaftliche Verbringungen und innergemeinschaftliche Erwerbe) bei den 
jeweiligen lokalen Finanzämtern angemeldet werden. Das bedeutet, dass in dem Land des Lagers, an 
welches Du Deine Waren lieferst, eine lokale Umsatz-Registrierungen erforderlich ist. Bitte beachte, 
dass diese Transaktionen nicht über den One-Stop-Shop (OSS) gemeldet werden können.

MUSS ICH MICH LOKAL FÜR DIE UMSATZSTEUER REGISTRIEREN?

In den meisten EU-Ländern kannst Du eine Umsatzsteuer-ID per Post oder online beantragen. Die Fristen, War-
tezeiten und der detaillierte Ablauf der Umsatzsteuer-Registrierung sind von Land zu Land unterschiedlich. 
Dennoch geben wir im Folgenden einen kurzen Überblick über die Schritte, die Du beachten musst:

WIE REGISTRIERT MAN SICH FÜR DIE UMSATZSTEUER-ID?

1 Finde die verantwortliche Steuerbehörde - das hängt oft von dem Land ab, in welchem Du Deinen Firmensitz hast.

2 Lade das Registrierungs-Formular von der jeweiligen Website der Steuerbehörde herunter oder suche einen 
Link zu einer Online-Registrierung.

3 Fülle das Formular aus.

4
Bereite zusätzliche Dokumente vor - die erforderlichen Dokumente hängen vom Unternehmen sowie von der 
Steuerbehörde ab. In Deutschland sind das zum Beispiel: Gesellschaftsvertrag (Kopie), Satzung (Kopie), Auszug aus 
dem Handelsregister des Unternehmens, Nachweise für das geplante Geschäft (z. B. Verträge oder Rechnungen).

5 Sende die Dokumente an die Behörde per Post, per E-Mail oder Fax bzw. reiche diese online ein.

6 Erhalte die Umsatzsteuer-ID via E-Mail nach 8-12 Wochen (hängt von der Steuerbehörde ab).

Lagerst Du Produkte in einem 
anderen EU-Land als Deinem 
Heimatland indem Du gemel-

det bist? 
(zählt auch für 3PLs oder FBA)

JA NEIN

Du musst Dich lokal 
für die Umsatzsteuer 

registrieren

Französisches Firma 
lagert und versendet 
Produkte aus einem 
Lager in Deutschland 
(auch mit 3PL Anbieter)

Benötigt eine lokale 
umsatzsteuerliche 
Registrierung in 
Deutschland

BEISPIEL 2:

Deutsche Firma 
lagert und versendet 
Produkte aus einem 
Lager in Großbritan-
nien (auch mit 3PL 
Anbieter)

Benötigt eine lokale 
umsatzsteuerliche 
Registrierung in 
Großbritannien

BEISPIEL 1:

In Deutschland erhältst Du eine USt-ID, die folgendes Format hat: DE123456789



EORI NUMMER - WANN MAN SIE BENÖTIGT 
UND WIE MAN SICH DAFÜR REGISTRIERT

Ein weiterer wichtiger Aspekt, Du beachten musst, wenn Du Waren in der Europäischen Union lagerst, 
die aus dem Ausland (Nicht-EU-Ländern) eingeführt werden, ist die EU EORI-ID. Die EU EORI-ID ist ein 
Muss für jedes Unternehmen, das bei der Einfuhr oder Ausfuhr von Waren mit Zollverfahren zu tun hat, 
und dient als eindeutige Identifikationsnummer. Dies bedeutet auch, dass Du für die Einfuhr von Waren 
in die EU nur eine einzige EU EORI-ID benötigst, unabhängig vom Land innerhalb der EU.

Importierst Du Pro-
dukte aus einem Land 

außerhalb der EU?

JA

NEIN

Du musst Dich für 
eine EU EORI Num-

mer registrieren

Du musst Dich nicht 
für eine EU EORI 

Nummer registrieren

Ähnlich wie die USt-ID besteht die 
EU EORI-ID aus zwei Teilen: 

• Dem Ländercode des ausstel-
lenden Mitgliedstaats

• Gefolgt von einem Code oder 
einer Nummer, die einmalig in 
dem jeweiligen Staat ist

Eine deutsche EORI sieht wie folgt 
aus: DE123456789012345

Wichtiger Hinweis für Händler aus 
Großbritannien: Wenn Dein Unternehmen 
aus bzw. nach Großbritannien exportiert 
bzw. importiert, dann benötigst Du eine 
britische EORI-ID, die mit GB anfängt. 

WIE DU EINE EU EORI-ID BEANTRAGEN KANNST 

Wenn Dein Unternehmen in der Europäischen Union seinen Firmensitz hat, dann solltest Du die EU 
EORI-ID bei den Zollbehörden des EU-Landes beantragen, in dem die Firma ansässig ist. Unterneh-
men, die keinen Firmensitz in der Europäischen Union haben, beantragen die Zuweisung der EU EO-
RI-ID zunächst bei den Zollbehörden des EU-Landes, in das sie ihre Waren einführen wollen.

Auf dieser Website findest Du eine Übersicht über die zuständigen Zollbehörden. Du bist Dir nicht 
sicher, ob Dein Unternehmen bereits eine gültige EORI-Nummer hat? Du kannst das hier überprüfen.

HIER IST EIN BEISPIEL WIE DU EINE DEUTSCHE EORI NUMMER BEANTRAGEN KANNST:

Die deutsche EORI Nummer kann auf 3 verschiedene Weisen beantragt werden: Online, via E-Mail, 
oder per Post.

1] Online:

Dies ist die einfachste Form der Beantragung und 
kann online über das Portal auf der Zoll-Website er-
folgen. 

Um dieses Zoll-Portal nutzen zu können, musst Du 
das erforderliche ELSTER-Zertifikat zu Sicherhe-
itszwecken beantragen. Dieses Zertifikat ist sowohl 
für Unternehmen als auch für Privatpersonen erhält-
lich. Weitere Informationen findest Du hier.

2] Email und Post:
Alternativ können Antragsteller für eine EORI-Nummer auch 
das 0870-Formular verwenden und es per E-Mail oder Post an 
das Zollamt senden. Der Antrag selbst ist kostenlos, erfordert 
aber eine elektronische Signatur und die erforderlichen Unter-
lagen:

• Gültige Ausweisdokumente zum Nachweis der Echtheit 
des Antrags

• Dokumente aus dem deutschen Unternehmensregister
* Für ausländische Antragsteller: Auszug aus dem 
nationalen Handelsregister
* Für Einzelunternehmer: Die Gewerbenummer

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of-goods/Import/Duties-and-taxes/EORI-number/Requesting-EORI-number-amending-operator-particulars/requesting-eori-number-amending-operator-particulars_node.html
https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/error/display.do;jsessionid=858599376E483E34545498699FC2FFC7.node1808-04

